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1.

Wie führt man einen Sportverein im Jahr 2025?



Welches sind die Akteure des
Vereins und welche Aufgaben
haben sie? 

Gibt es neue Schutzkonzepte im
Sport? 

Aufbau Wie funktioniert (m)ein Verein?
 

Fragen



Der
rechtliche
Rahmen

Zivilgesetzbuch ZGB - Art. 14-38

GvD Nr. 36/2021 (Sportreform)

GvD Nr. 39/2021 (Sportarbeit)

Dekret des Präsidenten der Republik (DPR) Nr.

917/1986 TUIR (Steuerliche Sonderregelungen)

Gesetz 289/2002 und 398/1991



 Satzung/Statut
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 INNERHALB 30/06/2024
 

Satzungsanpassung GVD Nr. 36/2021

Sportvereine, welche ihre Satzungen nicht an die Gesetzeserneuerungen
innerhalb 31.12.2023 anpassen, können sich nicht ins RAS einschreiben, bzw.
werden automatisch gelöscht. 

Amtsblatt Nr. 293 vom 16.12.2023, 
Gesetz NR. 191 vom 15.12.2023

(konvertiertes GD 145 vom 17/10/23)

Anerkennung -
AMATEURSPORTVEREIN



KOMITEE zur Überprüfung der Satzungskonformität von Amateursportvereinen und –gesellschaften
Artikel 6, Absatz 4-bis des Gesetzesdekrets Nr. 39/2021 

24. Februar 2025

Prüfung der Statute



Prüfung der Statute



RAS



DIE SATZUNG / DAS STATUT



Satzungangaben
              Art. 7 des GVD Nr.36/2021 

zwingend schriftlich! 



a) der Name des Vereins
 (“Amateursportverein” = “associazione sportiva dilettantistica” muss enthalten sein) 
 
b) Zweck - Tätigkeit
Haupttätigkeit: 
zwingend dauerhafte AMATEURSPORTTÄTIGKEIT, welche vorrangig ist. Organisation
und Ausübung des Amateursports, einschließlich:

der Ausbildung, 
der didaktischen Tätigkeit, 
Vorbereitung, 
Unterstützung. 

     

Satzungangaben
              Art. 7 des GVD Nr.36/2021

b) l'oggetto sociale con specifico
riferimento all'esercizio in via

stabile e principale
dell'organizzazione e gestione di
attività sportive dilettantistiche,
ivi comprese la formazione, la

didattica, la preparazione e
l'assistenza all'attività sportiva

dilettantistica



1.Gründungsakt oder Statut müssen die
Nebentätigkeit ausdrücklich vorsehen

Nebentätigkeit
Art. 9 GvD 36/2021

2. Die Nebentätigkeiten müssen Zweitcharakter
besitzen und in Bezug zur institutionellen Tätigkeit
sein

ES FEHLT NOCH DAS DEKRET welches die
Kriterien und Grenzen festlegen sollte !

Art. 9 Absatz 1-ter -
 bei Nichteinhaltung dieser Bestimmungen  für 2 darauffolgende Jahre

erfolgt automatisch die Löschung vom RAS . 



Nebentätigkeit
Art. 9 GvD  36/2021

BEISPIELE

Einnahmen BAR/RESTAURANT
Verkauf von Sportmaterial/Gadgets  
Einnahme von anderen Vereinen für die Nutzung der Sportstätte oder an nicht
Mitglieder/nicht Tesserierte
Einnahmen von kulturellen oder sozialen Tätigkeiten, welche nicht mit der Hauptätigkeit zu
tun haben: z.B.  

Musik- oder Sprachkurse, Nachmittagsbetreuung, Sommerbetreuung ohne
didaktische Sporttätigkeit, Kurse von CONI nicht-anerkannten Sportarten  (z.B.
Yoga, Pilates)

Nicht mehr als 30 % der Gesamteinnahmen bzw. 66 % der Ausgaben!
Vergleich mit dem Dritten Sektor (GvD Nr. 117/2017) 

Art. 9 Absatz 1-bis:
1.Sponsoreneinnahmen
2.Einnahmen aus der Führung von Sportanlagen und 
3.Abtretungsrechte für Athleten

 sind von diesen Parametern ausgeschlossen  !



1.Problem: Haupttätigkeit -
Nebentätigkeit

2.Problem:  Recht des
Mindejährigen

10 TAGE!



SATZUNGSANGABEN : 
              Art. 7 des GVD Nr.36/2021

c) gesetzlicher Vertreter des Vereins (Wer? Präsident normalerweise...)

d) keine Gewinnabsicht - Gemeinnützigkeit

Artikel 8 GVD NR. 36/2021

Eventuelle Gewinne müssen für den Zweck- bzw. die Haupttätigkeit investiert
werden oder erhöhen das Vermögen des Vereins



die Ausschüttung der Gewinne, Überschüsse, Reserven oder Fonds an: Mitglieder, Tesserierte, Arbeiter,
Verwalter, Mitarbeiter oder anderen Vereinsorganen ist verboten, auch bei Ausscheiden von diesen. 

Gesetzliche Vermutung der indirekten Gewinnausschüttung im Dritten Sektor (GVD 117/2017+112/2017): 
  

Keine Gewinnabsicht

Man muss Gegenbeweis erbringen, d.h.  es wird vermutet, dass Gewinn (in indirekter Form)
ausgezahlt wird



SATZUNGSANGABEN : 
              Art. 7 des GVD Nr.36/2021

e) interne Regelung des Vereins - welche auf Demokratie und Gleichheit der Rechte
aller Mitglieder beruht, sowie auf die Wählbarkeit der Ämter (gilt nicht für die

SportGmbHs) 

-----in der Satzung muss das Recht der minderjährigen Mitglieder auf Teilnahme an
der Versammlung und das Stimmrecht anerkannt werden, das durch die Person der

elterlichen Verantwortung ausgeübt wird



SATZUNGSANGABEN : 
              Art. 7 des GVD Nr.36/2021

 
f) die Verpflichtung zur Erstellung eines Finanzberichtes und die Genehmigungsmodalitäten 

Beispiel  

1. Der Vereinsausschuss stellt die Bilanz des Vereins auf, die der Mitgliederversammlung zur
Genehmigung vorgelegt wird. Die Bilanz soll über die allgemeine wirtschaftliche und finanzielle
Lage des Vereins informieren.
 
2. Der Jahresabschluss ist übersichtlich zu erstellen und muss ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild des Vermögens und der wirtschaftlichen und finanziellen
Lage des Vereins vermitteln, wobei der Grundsatz der Transparenz gegenüber den Mitgliedern
zu beachten ist. 
3. Zusammen mit der Einberufung der ordentlichen Generalversammlung, die die Genehmigung
der Bilanz in ihre Tagesordnung aufnimmt, muss allen Mitgliedern eine Kopie der Bilanz zur
Verfügung gestellt werden. 



SATZUNGSANGABEN : 
              Art. 7 des GVD Nr.36/2021

g) die Durchführungsweise der Auflösung des Vereins 

Beispiel: 
Die Auflösung des Vereins wird von der außerordentlich einberufenen und gültig konstituierten
Mitgliederversammlung beschlossen, wenn mindestens 3/4 der stimmberechtigten Mitglieder
anwesend sind und sowohl in der ersten als auch in der zweiten Einberufung mindestens 3/4 der
Mitglieder zustimmen, die nur ihre persönliche Stimme abgeben, unter Ausschluss der
Bevollmächtigten. Ebenso muss der Antrag der Mitgliederversammlung in außerordentlicher
Sitzung auf Auflösung des Vereins von mindestens 3/4 der stimmberechtigten Mitglieder unter
Ausschluss der Bevollmächtigten gestellt werden.

Bei der Auflösung der Vereinigung beschließt die Generalversammlung über die Ernennung eines
oder mehrerer Liquidatoren, legt deren Befugnisse fest und entscheidet nach Anhörung der
zuständigen Behörde, sofern dies in den einschlägigen Bestimmungen vorgesehen ist, über die
Bestimmung des verbleibenden Vermögens der Vereinigung. 

 

Liquidator 

 Zweckbindung  

Meldung an Behörden

(FSV, CONI...)

Schließung der MwStNr

ev. Löschung im

Vereinsregister (falls

eingeschrieben)

ev. Abschlussbilanz

mittels Notar wenn

anerkannter Verein



SATZUNGSANGABEN : 
              Art. 7 des GVD Nr. 36/2021 

h) bei Auflösung muss das Vereinsvermögens sportlichen Zwecken gestiftet werden 

Beispiel: 
“Im Sinne des Art. 7.1, Buchstabe h) des GvD Nr. 36/2021 wird das verbleibende

Vermögen einer anderen Vereinigung zugeführt, die sportliche Ziele verfolgt, sofern
gesetzlich nicht etwas anderes vorgeschrieben ist.” 

verbleibende Vermögen - keine
Ausschüttung an Mitglieder 



Ein Amateursportverein funktioniert so, wie es in seinem Statut vorgesehen ist.

Die Vereinsidentität kann individuell und konkret gestaltet werden.

Wichtig: Immer im Einklang mit den gesetzlich vorgesehenen
Rahmenbedingungen.

WICHTIG: 
durchlesen, kennen, bei Bedarf wieder durchschauen und 
die Vorgaben anwenden und respektieren

allen Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich die Satzung anzuschauen (Schaukasten,
HP..) = Rechte und Pflichten

Fazit



DIE AKTEURE EINES
AMATEURSPORTVEREINS

Safeguarding 
Officer

Mitglieder
Tesserierte

VorstandPräsident

Kassier

Sportarbeiter

Freiwillige

Schiedsrichter



MITGLIED TESSERIERTER

Offizielles Mitglied des Vereins
Beim nationalen Fachsportverband tesseriert,
um sportliche Aktivitäten ausüben zu dürfen

Recht an der Mitgliederversammlung
teilzunehmen und abzustimmen

Nimmt an Trainings und Wettkämpfen teil.

Beteiligt sich aktiv am Vereinsleben und kann
über wichtige Entscheidungen mitbestimmen

(z.B. Wahl des Vorstandes)

Nimmt nicht am restlichen Vereinsleben teil, hat
kein Mitspracherecht und Stimmrecht bei

Versammlungen. 

Die Mitgliedschaft wird in der Regel mit einem
formellen Antrag und die Annahme durch den

Verein erworben. ----siehe SATZUNG DES
VEREINS!

Die Tessera ist eine Art Lizenz über den
Fachsportverband und der oder die Athletin ist

dann meist versichtert. 

In der Regel zahlt das Mitglied einen
Jahresbeitrag (sog. Mitgliedsbeitrag),

Mitgliedschaft verfällt nur in dem von der
Satzung vorgesehenen Fällen (nicht jährlich).  

Muss jährlich neu gemacht werden. Wenn nicht
erneuert, verfällt die Tesserierung automatisch.

socio - associato

tesserato



Minderjährige?

Mitglied +
Tesserierung

Sportarbeiter JA, wenn 16 Jahre alt + Schulpflicht erfüllt!

JA, ab14 - Zustimmung! 

Ein sicheres,
lehrreiches und

geschütztes
Arbeitsumfeld
gewährleisten

FSN möglich
Trainerausbildung
unter 18 Jahren?  



DIE VERPFLICHTENDEN
ORGANE DES VEREINS

1.DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG

2.DER PRÄSIDENT

3.DER VORSTAND / VEREINSAUSSCHUSS 

ART 7 GVD 36/2021



DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG
außerordentliche - ordentliche 

Einberufung
?

Protokoll führen und unterzeichnen lassen! 

Art. 21 ZGB

Erforderliche
Mehrheit



Gesetzlicher Vertreter und Oberste Organ des Vorstands (oft doppelte Stimme)

Aufgaben des Präsidenten:

Vertreter nach außes des Vereins (juristisch, administrativ und öffentlich)

Unterzeichnet Verträge, Dokumente und offizielle Korrespondenz

Leitet die Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen

Achtet auf die Einhaltung der Satzung und der internen Regeln

Trifft in dringenden Fällen Entscheidungen, wenn der Vorstand nicht rechtzeitig zusammentreten kann (je

nach Satzung)

Der Präsident hat also eine führende und verantwortliche Rolle, aber er handelt immer im
Rahmen der Beschlüsse des Vorstands und der Mitgliederversammlung.

DER PRÄSIDENT/DIE PRÄSIDENTIN

ACHTUNG UNVEREINBARKEIT ARTIKEL 11 GVD 36/2021!



Artikel 11 GVD NR. 36/2021

Unvereinbarkeit - 

Vorstandsmitglieder eines ASV dürfen KEIN AMT in einem weiteren Sportverein desselben
Fachsportverbandes oder einer vom Coni anerkannten Sportförderungseinrichtung

übernehmen. 

DASSELBE AMT in 2 oder mehreren Sportvereinen derselben Sportart = verboten

                                        

Präsidenten

Satzung? 



von den Mitgliedern gewählt, meist variable Anzahl von Mitgliedern
Ist für die Verwaltung und Organisation des Vereins zuständig und verantwortlich
Verwaltet die finanziellen Mittel und Ressourcen
Plant, organisiert Veranstaltungen, Turniere, Trainings..
Entscheidet über die Aufnahme oder Ausschluss von Mitgliedern
Setzt die Entscheidungen der MV um
Besteht in der Norm aus mehreren Personen mit verschiedenen Funktionen: 

Präsident, 
Vizepräsident, 

Kassier, 
Schriftführer... 

DER VORSTAND / VEREINSAUSSCHUSS

Protokoll!



KONTROLLORGAN - REVISOREN - SCHIEDSGERICHT?

ASV - keine Pflicht! 



SPORTARBEITER

Artikel 25 GVD NR. 36/2021



Folgende Personen sind als Sport(mit)arbeiter einzustufen: 

1. Athleten - atleta
2. Trainer - allenatore
3. Lehrer/Instruktor - istruttore
4. technischer Leiter - direttore tecnico 
5. Sportdirektor - direttore sportivo (Organisation/Verwaltung) 
6. Athletiktrainer - preparatore atletico
7. Rennleiter - direttore di gara 

UND 
jeder TESSERIERTE, welcher gegen Entgelt, eine für den Sport notwendige Tätigkeit ausübt , für einen
im RAS eingeschriebenen Verein.  

Artikel 25 GVD NR. 36/2021

SPORTARBEITER



SPORTARBEITER

 Verzeichnis der Sportarbeiter 
“mansionario del lavoratore sportivo Zusätzlich zu den 7

Berufsfiguren welche im
Art. 25  des GVD 36/2021

vorgesehen sind

D.h., dass nun auch jene Figuren, welche dort aufscheinen als Sportarbeiter des
Vereins (sofern tesseriert!) eingestuft werden können und somit in den Genuß

der Vorteile und Vereinfachung der Sportarbeit kommen können

NOTWENDIGE BERUFE FÜR DIE AUSÜBUNG DER VERSCHIEDENEN SPORTARTEN



1.Diese LISTE wurde erstmals am 21 02 2024 vom Sportminister genehmigt.
“Mansionario del lavoro sportivo” (sport.governo.it)

2.Zweite Liste 25 07 2024
3.Dritte Liste 17 04 2025

Artikel 25 Absatz 1-ter GVD NR. 36/2021

SPORTARBEITER

Für die Auslegung - 
technisches Reglement des angegliederten

Fachsportverbandes durchsehen 

Zusätzlich zu den 7
Berufsfiguren welche im
Art. 25  des GVD 36/2021

vorgesehen sind



Artikel 25 Absatz 1-ter GVD NR. 36/2021

SPORTARBEITER
FIDAL PERSONALE AUSILIARIO 

REG.5 E 6 RTI Regole Tecniche
ad es. addetti  alla consegna dei pettorali
assistenza consentita: altra persona designata dagli Organizzatori per
recuperare la posizione eretta o per ricevere assistenza medica  

FIDAL ADDETTI ALLA LOGISTICA
art. 7.2 norme Organizzative Manifestazioni 

gestione delle iscrizioni e dei risultati; 
 facilitazioni logistiche; 
servizio speaker; 
servizio medico e di antidoping; 
servizio di sicurezza; 
servizio premiazioni; 
servizio stampa e comunicazione; 
promozione della manifestazione;

Beispiel Leichtathletik FIDAL 

Hilfsarbeiter

Zuständige für die Logistik

Terzo Mansionario - Aktualisierte Liste 



Artikel 25 Absatz 1-ter GVD NR. 36/2021

SPORTARBEITER

Articolo 6.3.15 - Tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado
1. Al tecnico delle attrezzature di gioco spettano le competenze relative agli strumenti di gioco degli atleti delle discipline
della FITP, finalizzate ad ottimizzarne i risultati.
2. La qualifica di tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado è conseguita, al termine del corso di formazione, dai
tesserati che, all’inizio del corso, abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età.
3. Al tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado spettano le competenze relative agli strumenti di gioco degli atleti
nelle fasi didattiche dell’avviamento e del perfezionamento.
4. Il tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado è abilitato a svolgere la propria attività professionale presso tutti gli
affiliati FITP, in tutte le tipologie di scuole e in tutte le manifestazioni regionali e nazionali.

Articolo 6.3.16 - Tecnico delle attrezzature di gioco di secondo grado
1. La qualifica di tecnico delle attrezzature di gioco di secondo grado è conseguita, al termine del corso di formazione, dal
tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado.
2. Al tecnico delle attrezzature di gioco di secondo grado spettano le competenze relative agli strumenti di gioco degli atleti
nelle fasi didattiche della specializzazione e dell’alto livello.
3. Il tecnico delle attrezzature di gioco di secondo grado è abilitato a svolgere la propria attività professionale presso tutti gli
affiliati FITP, in tutte le tipologie di scuole, nei centri tecnici federali e in tutte le manifestazioni regionali, nazionali e
internazionali.

Beispiel Tennis & Padel FITP 

Articolo 6.1.2 - Competenze degli iscritti all'Albo e negli elenchi
1. Possono insegnare tennis agonistico e ai classificati presso gli affiliati i tesserati che, avendo superato i corsi
organizzati dalla FIT, sono iscritti all'Albo o negli elenchi previsti dal presente Libro.
2. I tesserati FIT, che esercitano abusivamente l'insegnamento presso gli affiliati, sono passibili di sanzioni
disciplinari.

Fachmann für die Spielgeräte (z.B. Bespanner) 

Terzo Mansionario - Aktualisierte Liste 



Artikel 25 Absatz 1-ter GVD NR. 36/2021

SPORTARBEITER
Beispiel Fussball - FIGC 

Terzo Mansionario - Aktualisierte Liste! 



Artikel 25 Absatz 1-ter GVD NR. 36/2021

SPORTARBEITER
Beispiel Wintersport FISI 

1.5.1 - COMITATO TECNICO (CT)
La composizione e i compiti del CT sono previsti nel regolamento di ogni singola disciplina sportiva.
Sono componente del Comitato Tecnico:
- Direttore di Pista
- Tracciatore
- Arbitro - Assistente Arbitro
- Capo dei Controlli
- Addetto al controllo (guardia porte / controllo video)
- Addetto al servizio in pista
- Addetto al controllo e/o misurazione materiali
- Addetto alla partenza / arrivo / zona cambio / zona poligono (Biathlon)
- Responsabile del cronometraggio ed elaborazione dati
- Segretario Ufficio Gare
- Responsabile / Addetto per Servizio d’Ordine
- Addetto Stampa / Speaker / Addetto alla Comunicazione, al Cerimoniale, alla Premiazione.

Terzo Mansionario - Aktualisierte Liste 



SPORTARBEITER ja oder nein
1) Fällt die Person in eine der 7 Kategorien des Art. 25? 

2) Fällt die Person in eine vom Fachsport anerkannte Figur (Liste) ?

3) Ist die Person in einer Berufskammer eingeschrieben und übt diesen Beruf für
den Verein aus?  

arbeits- und steuerrechtlichen Vorteile 



Welche Vorteile ? 
Welche arbeitsrechtlichen Aspekte ? 

Artikel 25 Absatz 1-ter GVD NR. 36/2021

SPORTARBEITER



Co. co. co = 
koordinierte und fortwährende Mitarbeit im Amateursport 

– Art. 409 Absatz 1 n. 3 ZPO 
Art. 2 Buchstabe b) GvD 81/2015

Abhängiges
Arbeitsverhältnis mit

Besonderheiten:
Art. 26 

 befristet max. 5 Jahre

Selbstständigkeit
MwSt-Position

nicht mehr als 24 h pro Woche beim selben Verein /FSV oder EPS

müssen nicht unfallversichert werden (INAIL)

müssen beim jeweiligen FSV TESSERIERT sein

Sportarbeiter/in
Welches Arbeitsverhältnis? 

 Autonomie 
Selbstständigkeit

koordinierte Autonomie in der Ausführung der Arbeit - 

Unterordnung des
Arbeitnehmers

geset
zlich

e
geset

zlich
e

Vermu
tung

Vermu
tunggeset

zlich
e

Vermu
tung



WICHTIG: 
Seit 1. JULI 2023: 

UNILAV

INPS UND IRPEF

UNIEMENS 
 

 LUL ?

CU? 

SPORTARBEITER

RASRASRAS
INPSINPSINPS
ITLITLITL



Verwaltungsangestellte - 
Sekretariatsangestellte 

z.B. für folgende  institutionelle Aufgaben für einen ASV (Rundschreiben AE n. 21/2003): Sekretariatsaufgaben,
Einschreibungen, Buchhaltung u.ä. 

NORMALES 
ANGESTELLTENVERHÄLTNIS

Vollzeit - Part-time,
befristet oder unbefristet

co.co.co. 
 koordinierte Mitarbeit

ART. 37 GvD Nr. 36/21 (vorher
Art. 90 Gesetz 289/02 - Art. 67
Absatz 1 Buchstabe M) TUIR =

10.000€)

AUTONOMES
ARBEITEN

 

ABHÄNGIGES
ARBEITEN

 

Art. 37 GvD
36/2021



ES GELTEN DIESSELBEN STEUER- UND BEITRAGSBEGÜNSTIGUNGEN

RAS

Verwaltungsangestellte - 
Sekretariatsangestellte 

alles muss über den Arbeitsrechtsberater laufen: Anmeldung über Provinzportal Unilav, Lohnstreifen,
Uniemens, CU und 770 - KEIN RAS

sind keine Sportmitarbeiter im Sinne des Art. 25 

beim Co.Co.Co.-Vertrag gilt auch nicht die 24 Stunden Schwelle! + es darf sich nicht um Personen handeln,
welche in einem Berufsverzeichnis sind (z.B. Wirtschaftsberater, Arbeitsrechtberater u.s.w.) -
KORREKTURDEKRET 

ABER



Entgeld Beiträge / INPS Steuern / IRPEF

Bis 5.000 € nein nein

Von 5.000 bis 15.000 ja nein

Ab 15.000 ja ja 

Artt. 34,35,36 GVD 36/2021

Gilt für alle 3 Arten der Sportarbeit +  Verwaltungsmitarbeiter

Vorteile



SPORTARBEITER
Artt. 34,35,36 GVD 36/2021

Steuern & Beiträge

Wie  werden die Beträge berechnet?

jährlich, d.h. unabhängig von der Dauer des Vertrages
 bei den Co.Co.Co.-Verträgen erweitertes Kassaprinzip (d.h. innerhalb 12. Jänner ausgezahlt gehört zum
Vorjahr)

persönlich - wenn von mehreren Vereinen vergütet, zählt die Gesamtvergütung

SELBSTERKLÄRUNG



PFLICHT Arbeitgeber FRIST ANWENDUNG

Unilav: 
Beginn = Inizio
Verlängerung = Proroga
Ende = Cessazione

30. des Folgemonats ab Juli 2023 

Beitragseinzahlung über 5.000,00 € 16. des Folgemonats ab Juli 2023 - F24 automatisch im RAS erstellt

UNIEMENS (über 5.000,oo €) letzter Tag des Folgemonats
ab Juli 2023 - Erstellung des Files über RAS möglich,

Übermittlung nicht

LOHNBUCH
innerhalb 30. Jänner des
darauffolgenden Jahres

30.01.2024 - *  diese Pflicht ist im Moment aufgehoben

Erstellung CU

innerhalb 16 März des
darauffolgenden Jahres oder

innerhalb 12 Tagen ab Ende, sofern
beantragt

im Moment nicht mittels RAS möglich - 
Wirtschaftsberater/Arbeitsrechtsberater

SPORTARBEITER - Co.co.co



             Es wird empfohlen, dass der Verein im gegebenen Fall diese Genehmigung  
               vorab vom  Mitarbeiter verlangt und sorgfältig gemeinsam mit dem Vertrag

              aufbewahrt.  

außerhalb ihrer normalen Dienstzeit
bei der Öffentlichen Verwaltung

darf ihre Arbeit nicht negativ
beeinflussen

FREIWILLIGE SPORTARBEITER

Öffentliche Bedienstete Art. 25 
Absatz 6 

Änderung des Art.
53 GvD n.165/2001

MITTEILUNG MITTEILUNG  ---------- < 5.000,00 €
GENEHMIGUNG ---------> 5.000,00 €

sog. stillschweigende Genehmigung NACH 30 Tagen



Schiedsrichter -
Wettkampfleiter

Schiedsrichter, Rennleiter UND Personen, die unabhängig von der Qualifikation, laut
spezifischem Sportreglemement, verantwortlich für die Durchführung von Sportwettkämpfen
sind, für die Einhaltung der Wettkampfsregeln und für die Zeit- und Orterfassung. 

Art. 25 Absatz 6-bis
Sportarbeiter

ERNENNUNG VOM FSV -
DESIGNAZIONE



Schiedsrichter - Wettkampfleiter Art. 25 Absatz 6-ter

Was muss gemacht werden? 

DESIGNAZIONE

UNILAV ARBITRI

RAS
Innerhalb von 10 Tagen nach der Veranstaltung
(“attività) muss der Verein oder der Fachsportverband
den nominierten Schiedsrichter/Rennleiter im RAS
melden und das Entgeld angeben. 

Trimestrale Meldung beim RAS - innerhalb des
30.Tages nach dem Trimester (30.4 - 30.7 - 30.10 -30.01).
Das System übernimmt die bereits eingegebenen Daten
von Designazione. 



Schiedsrichter - Wettkampfleiter



Schiedsrichter - Wettkampfleiter - UNILAV ARBITRI



Schiedsrichter - Wettkampfleiter Art. 25 Absatz 6-ter



Artikel 29 GVD NR. 36/2021
(mehrmals geändert)

Freiwillige Mitarbeiter - Ehrenamt

Können keine Vergütungen bekommen

Rückerstattung von Spesen

MERKMALE 
Arbeit oder Mithilfe ohne Gewinnzwecke 
kostenlose Leistung
Gemeinnützigkeit 
spontanes und freiwilliges Engagement 



Die Meinungen gehen auseinander.  Es gibt kein explizites Verbot vom Gesetz. 

           Kritische Punkte: Interessenskonflikt und Gewinnausschüttung, auch indirekter Natur,
(gesetzlich verboten). 

                    

Artikel 29 GVD NR. 36/2021

Freiwillige - Unvereinbarkeit

können kein Arbeitsverhältnis (untergeordnet, autonom ) mit dem Verein haben 

 Sportarbeiter (in jeder Art und Form) UND Freiwilliger im selben Verein geht nicht

Kann ich im selben Verein Trainer und Präsident oder anderes
Vorstandsmitglied sein? 

Offizielle Stellungnahme



Anfrage Minister Abodi vom 4.12.2023 - 
Präsident des CONI - Mitteilung vom 25.01.2024:  

Freiwillige - Unvereinbarkeit Vorstandsmitglieder,
welche von den Mitgliedern
des Vereins gewählt
worden sind und
unentgeldlich ihr Mandat
bzw. ihren Auftrag
ausüben, fallen deshalb
NICHT automatisch unter
die Kategorie der
freiwilligen Mitarbeiter . 

es gilt also keine
automatische
Unvereinbarkeitsklausel 



Freiwillige - Versicherung 
Müssen nicht staatlich unfallversichert werden (INAIL)

 
Müssen jedoch vom Verein gegen Dritte versichert werden =
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG. 

ZUKUNFT: Durchführungsbestimmungen sollten  vereinfachte
Versicherungsmechanismen für Sportvereine einführen 

   

 Wenn der freiwillige Mitarbeiter auch tesseriert ist, so
kann es sein, dass er bereits eine Versicherung gegen
Dritte und eine private Unfallversicherung hat. 

Beim jeweiligen Fachsportverband
und/oder bei einer Versicherungsagentur

informieren.
 

Art. 29 
Absatz 4

FREIWILLIGER = 

KEINE MITGLIEDS- ODER
TESSERIERUNGSPFLICHT! 



die Beträge werden jedoch zur Festlegung 
der steuer- und beitragsfreien Schwelle von € 5.000,00 (15.000)
dazugezählt!!

Freiwillige - Ehrenamtliche Mitarbeiter
Pauschale Rückerstattung von bis zu € 400,00 bei sportlichen Veranstaltungen
und Ereignissen PRO MONAT, welche vom Fachsportverein, der
Dachorganisation, dem Coni, CIP, Sport e Salute, anerkannt sind. 

Vorraussetzung: 
Der Fachsportverband bzw. Coni usw. müssen durch eigene Beschlüsse die
Arten von  Veranstaltung sowie die Aufgaben festgelegt haben! z.B. FIGC
Mitteilung Nr. 117/A, FITP Beschluss Nr. 481/2025...

Verein (Vorstand) entscheidet über die Höhe (sollte “angemessen” sein). 

Danach: Meldung im RAS:  Name und Betrag - innerhalb Ende des Folgemonats
des Trimesters (Dipartimento dello Sport - Rundschreiben 23/A) 

diese
Spesenrückerstattungen

stellen für den Freiwilligen
kein Einkommen dar und

müssen in der
Steuererklärung auch nicht

berücksichtigt werden

Neuer 
Art. 29 Absatz 2

Auch innerhalb der Wohnsitzgemeinde des freiwilligen Mitarbeiters möglich.



BEISPIEL MITTEILUNG 117/A - FIGC
01.11.2024

PAUSCHALE RÜCKERSTATTUNG VON
SPESEN FÜR FREIWILLIGE

EVENT-BEZUG



BEISPIEL MITTEILUNG 117/A - FIGC
01.11.2024

PAUSCHALE RÜCKERSTATTUNG VON
SPESEN FÜR FREIWILLIGE

....auch nicht Tesserierte...



BEISPIEL MITTEILUNG 117/A - FIGC
01.11.2024

PAUSCHALE RÜCKERSTATTUNG VON
SPESEN FÜR FREIWILLIGE

Eigenerklärung des Freiwilligen  
 400 Euro

Alternativ zur
DOKUMENTIERTEN

Spesenrückerstattung!



BEISPIEL MITTEILUNG 117/A - FIGC
01.11.2024

PAUSCHALE RÜCKERSTATTUNG VON
SPESEN FÜR FREIWILLIGE

“angemessene Spesenrückerstattung”



Freiwilliger 

FSV suchen

400 euro max



Freiwilliger RAS



EINIGE
BESONDERHEITEN

der ASV
1.Stempelsteuerbefreiung

2.Strafregisterauszug für Sportarbeiter

3.Prämien  



BEISPIELE 
Bestätigung der bezahlten Spesen für Minderjährige (von der Steuer absetzbar)   
Arbeitsverträge
Bankkonto
Bestätigungen für Bezahlung von Kursgebühren, Teilnahmebestätigungen
Auszug aus dem Strafregister .....

Die Stempelsteuerbefreiung
Art. 27-bis Anlage B DPR Nr. 642/1972



Strafregisterauszug der Sportarbeiter mit direkten und
regelmäßigen Kontakt mit Minderjährigen  

Hohe Strafen! 

LINK - Servizi al Cittadino - Casellario-Servizi-al-Cittadino
email an 

casellario.procura.bolzano@giustizia



RA Anna Innerebner

TUVR - D.lgs. n. 33/2025 - Artikel 45 Absatz 9 hat die 
Steuerbefreiung strukturell eingeführt und bestätigt !   

Prämien/Preisgelder - 
Artikel 30, Absatz 2 des DPR NR. 600/1973 = Regel = 20 % Quellensteuer

Ausnahme: GV 215 Art. 14 Absatz 2 QUATER vom 30.12.2023 + Gesetz 18/2024 = 

300,00 € steuerfrei für Athleten 

Wenn > dann Gesamtbetrag 20 % QUELLENSTEUER! 
Prämien mit dieser Besteuerung können nur ausgezahlt werden, wenn diese mit  einem sportlichen

unvorhersehbaren Ergebnis verbunden sind. 

 --- Keine versteckte Entgelte für Freiwillige oder Sportarbeiter!

 MOD. 770

rückwirkend oder nicht für 2025?

Achtung Agentur der Einnahmen: Antwort 265/2025 vom 17/10/2025 - erst ab 2026!

bis 31/12/2024

Laut AE - Möglichkeit eines Rückerstattungsantrages ab
1.1.2026 für die im Jahr 2025 bezahlte Steuer...

2025?



SAFEGUARDING
+

KINDERSCHUTZ







Welches sind die zu verhindernden und zu
bekämpfenden Verhalten? 

JEDE AKTIVE ODER UNTERLASSENE HANDLUNG, JEDE ART VON METHODE:
Persönlich 
Virtuell (Web, Nachrichten, E-Mails, soziale Netzwerke, Blogs, Programmierung von
KI-Systemen und anderen Informationstechnologien)

1.Psychologischer Missbrauch

2.Körperlicher Missbrauch

3.Sexuelle Belästigung

4.Sexueller Missbrauch

5.Vernachlässigung

6.Mangel an Sorgfalt

7.Religiös motivierter Missbrauch

8.Mobbing und Cybermobbing

9.Diskriminierendes Verhalten

10.Missbrauch von Korrekturmitteln (z.B. FIPAV, FGI)

NICHT
WEGSCHAUEN -
AKTIV WERDEN!



Körperzentrierung und Notwendigkeit von Körperkontakten

Spezifische Sportbekleidung

Umzieh- und Duschsituationen

Abgeschirmte Situationen (Einzeltrainings, logistische Begleitung ..)

Rituale (z.B. Umarmung Siegerehrung, Feier nach Sieg...)

Risikobewertung &
Präventionsmaßnahmen 

Was muss der Verein machen? 

Beispiele von Risikosituationen

WIE ? 



ALLE SPORTVEREINE MÜSSEN

einen Safeguarding Officer
ernennen 

MOG = Oranisationsmodell 
(“modello organizzativo di controllo”)

Verhaltenskodex = Verhaltensregeln 
(“codice di condotta”)

Im Falle von Angliederungen bei mehreren
Fachsportverbänden oder EPS

kann das MOG und Verhaltenskodexmodel ausgesucht
werden, welches dem Verein am besten zusagt. Es muss

aber allen angegliederten Fachsportverbänden unverzüglich
mitgeteilt werden. 

Vereine welche bereits ein Organisationsmodell im Sinne des GVD 231/2001 besitzen, müssen dieses integrieren. 

Art. 16  GVD 39/21



MOG UND VERHALTENSKODEX
SPORTVEREINE

sind als dynamisches Instrument anzusehen. 

Müssen wirksam angewendet werden. Müssen an die Bedürfnisse und Merkmale der

Sportorganisation angepasst werden und die Mitglieder berücksichtigen.

Vierjährliches Update, außer bei Anpassungen an Änderungen der Leitlinien oder

Prinzipien und/oder Empfehlungen der ständigen Beobachtungsstelle des Coni. 

Vorbehaltlich Änderungen der Aktivität und Variationen der Risiken.

Gilt für 

Alle Tesserierten + Mitglieder des Vereins 

Personen, welche ein Arbeitsverhältnis (Trainer, Sportwart..) oder als Freiwillige im Verein

mitarbeiten (Busfahrer, Begleiter..)

All jene, welche in Kontakt mit dem Verein stehen (auch Eltern und Erziehungsberechtigte)



Art. 16 GvD 39/2021

CONI 
GRUNDPRINZIPIEN

Mit Respekt und Würde behandelt zu werden.

Schutz vor jeglicher Form von Missbrauch, Belästigung, Gewalt und Diskriminierung. 

Sport in einer gesunden, sicheren und inklusiven Umgebung ausüben zu können.

Das Recht auf die physische und psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der Sportler hat

absoluten Vorrang vor dem sportlichen Ergebnis.

Ständiges Komitee CONI

Würde

Respekt



Art. 16 GvD 39/2021

Vorstand/Ausschuß oder GV erläßt
MOG und Verhaltenskodex

+ Ernennt einen Safeguarding Officer

Sofortige Aushang am Sitz und Veröffentlichung
auf der Homepage des Vereins oder in den

sozialen Medien

Zusendung an den angegliederten
Fachsportverband / Plattform hinaufladen

Zusendung an den eigenen Safeguarding-Officer
Informierung bei der Tesserierung, 

Verbreitung, Klausel bei Arbeitsverträgen,
regelmäßige Mitteilung an die Mitglieder



Art. 16 GvD 39/2021

FIGC
Beschluss 87/A vom 31/08/2023 = Leitlinien

Rechte der Tesserierten Mindestinhalt des MOG +
Verhaltenskodex eines angegliederten

Vereins

Verhalten, welches einen Missbrauch,
Gewalt oder eine Diskriminierung

darstellt

Identifizierung von Risikobereichen und Bereitstellung geeigneter
Maßnahmen zur Risikoprävention und -bewältigung

Vorgaben wie Meldungen
gehandelt werden müssen

Vorgaben zu
Informationspflichten und

weiteren geeigneten
Maßnahmen



Art. 16 GvD 39/2021

Beschluss 23/09/2023 = Regelwerk + Leitlinien

Rechte der Tesserierten

Mindestinhalt des MOG +
Verhaltenskodex eines
angegliederten Vereins

Verhalten, welches einen
Missbrauch, Gewalt oder eine

Diskriminierung darstellt

Identifizierung von Risikobereichen und Bereitstellung geeigneter
Maßnahmen zur Risikoprävention und -bewältigung

Vorgaben wie Meldungen
gehandelt werden müssen

Vorgaben zu
Informationspflichten und

weiteren geeigneten
Maßnahmen

FITP

Sanktionen



REGELWERK

Sanktionen Sportjustiz

Art. 16 GvD 39/2021

Rechte der Tesserierten

Verhalten, welches einen Missbrauch,
Gewalt oder eine Diskriminierung

darstellt

Identifizierung von Risikobereichen und Bereitstellung geeigneter
Maßnahmen zur Risikoprävention und -bewältigung

FITP

persönlich

digital 

Disziplinarverfahren

VERPFLICHTENDE WEITERBILDUNG!
AMT ZUR SCHÜTZUNG DIESER RECHTE

“ufficio di tutela”

Meldeverfahren



Art. 16 GvD 39/2021

Eilbeschluss des Präsidenten vom 8/8/2023 =
Regelwerk 

Identifizierung von Risikobereichen und Bereitstellung geeigneter
Maßnahmen zur Risikoprävention und -bewältigung

Best Practices 

FISI

Fisi Safeguarding-Office

Meldungsverfahren
Vertraulichkeit - Whistleblowing

Weiterbildung

Safeguarding-Plan + Duty Officer

MOG + Verhaltenskodex sind Vorraussetzung für die jährliche Angliederung “Affiliazione” 

FISI verweist auf die Richtlinien
des Coni bezüglich Abfassung des
MOGs und des Verhaltenskodexes

FAQ Safeguarding
12 settembre 2024

Federazione



FOLGEN FÜR ASV

Was passiert wenn man keinen SGO ernennt oder es unterlässt den MOG oder Vehaltenskodex zu erlassen? 

Disziplinarvergehen - Sportjustiz 
Verstoß gegen die Pflichten zur Loyalität, Redlichkeit und

Fairness

+ ev. weitere Straftat und zivilrechtliche Haftung



SAFEGUARDING OFFICER
WAS?

AUFGABEN

Präventionsmaßnahmen schaffen um Gewalt, Diskriminierung und Missbrauch im Verein zu
verhindern. 
Überwachung der korrekten Anwendung von MOG und Verhaltenskodexes
Sensibilisierung
Sammelt und verwaltet eventuelle Meldungen, berichtet an den Safguarding-Officers seines
FSV und arbeitet mit den zuständigen Behörden zusammen 
unterstützt die Betroffenen
bildet sich weiter (verpflichtende Weiterbildung)
ev. auch temporär für alles was den Kinderschutz anbelangt zuständig, solange das noch nicht
rechtlich geklärt ist (Kinderschutzbeauftragter im Sinne des Art. 33)

KEIN RICHTER !  KEIN KONTROLLEUR! 

Er ist der Verantwortliche für Gewalt, Diskriminierung und Missbrauch im Verein!



GRUNDSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN: 
kompetent = RICHTLINIEN FSV & MOG &
VERHALTENSKODEX
unabhängig = nicht empfohlen
Vorstandsmitglied - Interessenskonflikt bzw. nicht
objektiv 
eigenständig = autonom Initiativen ergreift
keine strafrechtliche Verfahren hängen
keine Sperre bzw.Disqualifikation in den letzten
10 Jahren seitens eines FSV, EPS, DSA oder CONI
oder internationalen Sportorganisation
vorgegebene Weiterbildung teilgenommen oder
vorgegebenen Titel (einige FSV sehen vor, dass es

SAFEGUARDING OFFICER
WER? 

CONI GRUNDPRINZIPIEN + LEITLINIEN DER FSV 

Intern oder extern? 

Kommt auf die Vorgaben des
eigenen FSV an: 
einige sehen vor, dass es ein*
Tesserierte*r sein muss.
 
Kann auch Beauftragter für
weitere Vereine sein (nicht
exklusiv). 



ERNENNUNG INNERHALB 31.12.2024 
DAUER VARIABEL - Richtlinien des eigenen FSV oder MOG
vorgegeben, normalerweise auch WIEDERERNENNUNG möglich
ERNENNUNG normalerweise reicht VORSTANDSBESCHLUSS (
eigene Satzung/Statut durchsehen) 
SOFORTIGE VERÖFFENTLICHUNG NAMEN + KONTAKT DES SO
BEIM VEREINSSITZ IM SCHAUKASTEN UND AUF DER HOMEPAGE
ODER DEN SOZIALEN MEDIEN
DEM angegliederten FSV die Kontaktdaten mitteilen

Im Falle von Kündigung/Verzicht/Widerruf bzw. Ende ?
INNERHALB VON 30 TAGEN MUSS EIN NEUER S.G.O. ernannt werden + dem FSV mitgeteilt
werden, Schaukasten + Homepage

Kann die Ernennung widerrufen werden? 
Ja, bei schwerwiegenden Missständen oder wenn er eine Voraussetzung verliert (z.B. nicht
verpflichtende Weiterbildung besucht). 
Wie? Begründeter Vorstandsbeschluss, welcher auch sofort dem Safeguarding Officer
mitgeteilt werden muss. 

SAFEGUARDING OFFICER
WIE? 



eigene E-MAILADRESSE anschaffen, zu welcher nur der SGO Zugang hat - auf welche

eventuelle Meldungen gesendet werden können

Schaukasten des Vereins und auf der Homepage oder Sozialen Netzwerken publizieren

im auszufüllenden Antrag um Mitgliedschaft des Vereins eine Kurzinformation mit

Kontakt hinzufügen

in den Arbeitsverträgen eine Klausel mit den Kontaktdaten einfügen

ZIEL: alle Mitglieder/Tesserierte müssen wissen, dass es die Möglichkeit der
Meldung bei (Verdacht auf)  Missbrauch, Gewalt und Diskriminierung gibt und an
wen sie ev. Meldungen machen können! 

SAFEGUARDING OFFICER
Weitere Vorgaben



All diese Maßnahmen sollen helfen 

FALLSTUDIE Sexualisierte Gewalt und sexueller
Kindesmissbrauch im Kontext des Sports



“Ich beschuldige Larry Nassars und
ein ganzes System, das seinen
Missbrauch ermöglicht hat.”

Das FBI, USA Gymnastics und das Olympische und Paralympische Komitee wussten von den Missbräuchen und haben nichts unternommen.

“Nassar ist dort wo er sein sollte, aber diejenigen die sein Verhalten verschwiegen, ignoriert
und runtergespielt haben sind mitverantwortlich.  Wenn sie nicht bestraft werden, dann wird

es solche Vorfälle auch in Zukunft  immer wieder geben - in allen Sportarten. “



es geht uns alle an....

no discrimination - no violence - no abuse 



Rechtsanwältin Anna Innerebner
ra.anna.innerebner@gmx.com

DISCLAIMER 

Diese Slides sind für das die Vortragsreihe im Oktober 2025 ausschließlich für den VSS Bozen erstellt
worden, anhand der aktuellen Gesetzgebung und -auslegung.  

Sie stellen kein offizielles und vollinhaltliches Dokument der Thematik dar. 
Es sind noch Durchführungsbestimmungen und Dekrete in Ausarbeitung.

 
Eine Aufzeichnung sowie eine Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder Verwendung außerhalb dieses Seminars ist verboten. 


